
Notarbescheinigung

nach § 181 Abs. 1 Satz 1 AktG

Zu dem nachstehend wiedergegebenen Wortlaut der Satzung bescheinige ich,
dass die geänderten Bestimmungen der Satzung mit dem Beschluss des Aufsichts
rates vom 20.05.2022 über die Änderung der Fassung der Satzung in den §~S 3
(Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) sowie die unveränderten Bestim
mungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wort

laut der Satzung übereinstimmen.

Dresde~ 23. Mai 2022

Prof. Dr. Oswald van de Loo

Notar



HECKSCHEN & VAN DE LOO Notare

Satzung der

SBF AG

1. Allgemeine Bestimmungen

~ 1 Firma, Sitz und Dauer

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

SBFAG.

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Leipzig.

(3) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt.

~ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung, die Herstellung und
der Vertrieb von Decken- und Beleuchtungssystemen für Fahrzeuge im
Außen- und Innenbereich sowie die damit im Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die
dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck
auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an anderen Unter
nehmen beteiligen, Unternehmensverträge abschließen. Die Gesellschaft
ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu gründen.

II. Grundkapital und Aktien

~ 3 Grundkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 9.706.429,00 Euro (in Worten: Euro
neun Millionen siebenhundertsechstausendvierhundertneunundzwanzig) und ist
eingeteilt in 9.706.429 (in Worten: neun Millionen siebenhundertsechstausend
vierhundertneunundzwanzig) Stückaktien.
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§ 4 Bedingtes Kapital

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.900.000,00 durch Ausgabe von bis zu
3.900.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung
ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht. Die bedingte Kapi
talerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder Gläubiger von
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Ge
winnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die auf
grund der Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung
vom 5. Juli 2021 von der Gesellschaft oder einer in unmittelbarem oder mittelba
rem Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Gesellschaft begeben werden
und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht auf auf den Inhaber lautende Stückaktien
der Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungs-/Optionspflicht bestimmen. Die
bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Options
und/oder Wandlungsrechten aus den Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht
wird bzw. Options-/Wandlungspflichten aus den Schuldverschreibungen erfüllt
werden und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Ak
tien einer anderen börsennotierten Gesellschaft oder Aktien aus einem geneh
migten Kapital zur Bedienung eingesetzt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen (Bedingtes Kapital 2021).

~ 5 Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 4. Juli
2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu ins
gesamt Euro 3.039.388,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt
bis zu 3.039.388 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand ist
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktio
näre in den folgenden Fällen ganz oder teilweise auszuschließen:

o zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
o wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der

auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen
wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals
10 % des sowohl zum Zeitpunkt dieser Beschlussfassung als
auch zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhande
nen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits in den Handel ein
bezogenen Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeit
punkt der Festlegung des endgültigen Ausgabebetrags durch
den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §~ 203 Abs. (1)
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und (2), 186 Abs. (3) Satz 4 AktG unterschreitet; bei der Be
rechnung der 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag am Grund
kapital abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien
entfällt, die seit dem 5. Juli 2021 unter vereinfachtem Bezugs
rechtsausschluss gemäß oder entsprechend § 186 Abs. (3)
Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind. Im Sin
ne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Ubernahme
der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter gleichzei
tiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien ei
nem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten
zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den
Dritten zu zahlen ist;
bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zur
Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unter
nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter
nehmen;

• soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern
der von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften
ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder
Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue
Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Aus
übung ihres Options- oder Wandlungsrechts- bzw. nach Erfül
lung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weite
ren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmig
ten Kapital 2021 festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die
neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut oder nach § 53
Abs. (1) Satz 1 oder § 53 b Abs. (1) Satz 1 oder Abs. (7) KWG tätigen Unterneh
men mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus
dem Genehmigten Kapital 2021 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist ent
sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital
2021 anzupassen.

§ 6 Aktien

(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber. Das gilt auch bei Kapitalerhöhungen,
falls nichts anderes beschlossen wird.

(2) Die Form und den In halt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und
Erneuerungsscheine sowie von Schuldverschreibungen und Zinsscheinen
bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die jeweils
mehrere Aktien verbriefen (Sammelurkunde). Der Anspruch des Aktionärs
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auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen; dies gilt auch wenn
mehrere ausgegebene Aktien eingereicht oder für kraftlos erklärt werden.

III. Der Vorstand

~ 7 Zusammensetzung des Vorstands

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Die
Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt der Aufsichtsrat. Auch wenn das
Grundkapital mehr als drei (3) Millionen Euro beträgt, kann der Aufsichtsratsbe
stimmen, dass der Vorstand nur aus einer Person besteht.

~ 8 Geschäftsordnung und Beschlussfassung des
Vorstands

(1) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit der abgege
benen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge
lehnt.

(2) Der Vorstand kann sich mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Ge
schäftsordnung geben.

(3) Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung bestimmen oder im Einzel
fall beschließen, dass bestimmte Arten von Geschäften des Vorstands im
lnnenverhältnis nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen wer
den dürfen.

~ 9 Vertretung der Gesellschaft

(1) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch
zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandsmitglieder ermächtigen, die Ge
sellschaft allein zu vertreten.
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(3) Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandsmitglieder generell oder für den
Einzelfall die Befugnis erteilen, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu
vertreten.

IV. Der Aufsichtsrat

~ 10 Zusammensetzung, Amtsdauer und
Amtsniederlegung

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

(2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr
zu wählende Mitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren
Zeitraum beschließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung
der Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Ge
schäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr,
in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

(3) Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied gewählt
werden. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mit
glieds, so erlischt sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine
Ergänzungswahl stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des
ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. Ergänzungswahlen erfolgen für
die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds.

(4) Jedes Mitglied und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt
mit Monatsfrist zum Monatsende auch ohne wichtigen Grund durch schrift
liche Mitteilung an den Vorstand niederlegen.

(5) Die Abberufung von durch die Hauptversammlung gewählten Mitgliedern
bedarf der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

~ ii Aufsichtsratsvorsitzender und sein SteNvertreter

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder
neu gewählt worden sind, wählt der Aufsichtsrat in einer Sitzung, zu der es
einer besonderen Einladung nicht bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzen
den und einen Stellvertreter für die Dauer seiner Amtszeit. Die Sitzung wird
von dem an Lebensjahren ältesten anwesenden Aufsichtsratsmitglied er
öffnet, der den Vorsitzenden wählen lässt. Entsprechendes gilt, wenn der
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Vorsitzende oder sein Stellvertreter wegen Ablauf ihrer Amtszeit mit Been
digung einer Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.

(2) Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus,
so hat der Aufsichtsrat unverzüglich einen Nachfolger für dessen restliche
Amtszeit zu wählen.

(3) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter bleiben bis zur Wahl eines neuen
Vorsitzenden bzw. Stellvertreters, jedoch nicht über die Dauer ihrer Mit
gliedschaft im Aufsichtsrat hinaus, im Amt.

~ 12 Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse für besondere Aufgaben und
Befugnisse bilden. Den Ausschüssen des Aufsichtsrats können auch, soweit ge
setzlich zulässig, Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden.
Für Beschlussfassungen in den Ausschüssen gelten die folgenden Bestimmun
gen entsprechend, soweit nicht zwingend gesetzliche Vorschriften entgegenste
hen.

~ 13 Sitzungen des Aufsichtsrates

(1) Der Vorsitzende — im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter — beruft
die Sitzungen des Aufsichtsrats mit einer Frist von zwei Wochen per E
Mail, schriftlich oder fernschriftlich (Telefax) ein. Bei der Berechnung der
Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sit
zung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die
Einberufungsfrist bis auf drei Kalendertage abkürzen und die Sitzung
mündlich oder fernmündlich einberufen. In diesen Fällen bedürfen die Be
schlüsse auf Antrag mindestens eines Aufsichtsrats der Bestätigung durch
die nächste ordentliche Aufsichtsratssitzung.

(2) Mit einer Einladung sind Ort, Tag, Zeit sowie die einzelnen Gegenstände
der Tagesordnung so eindeutig mitzuteilen, dass bei der Sitzung abwesen
de Aufsichtsratsmitglieder von ihrem Recht der schriftlichen Stimmabgabe
Gebrauch machen können. Der Vorsitzende kann von der Bekanntgabe
einzelner Punkte der Tagesordnung absehen, soweit dies nach seinem
pflichtgemäßen Ermessen zur Vermeidung von Nachteilen für die Gesell
schaft oder mit ihr verbundenen Unternehmen ratsam erscheint.

(3) Ist ein Tagungsordnungspunkt nicht ordnungsgemäß angekündigt worden,
darf hierüber nur beschlossen werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied wi
derspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall
Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden festzusetzenden
angemessenen Frist der Beschlussfassung nachträglich zu widersprechen;

23.05.2022 / nagel SBF KapErh 05/2022 / Satzungsneufassung 05-23-2022



Seite 7 HECKSCHEN & VAN DE LOO Notare

der Beschluss wird erst wirksam, wenn die anwesenden Aufsichtsratsmit
glieder innerhalb der Frist nicht widersprochen haben.

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder des Auf
sichtsrats unter der zuletzt dem Vorsitzenden bekanntgegebenen E-Mail-
Adresse, Anschrift beziehungsweise Telefaxnummer ordnungsgemäß zu
einer Sitzung eingeladen wurden und mindestens die Hälfte der bestellten
Mitglieder des Aufsichtsrats, mindestens jedoch drei Mitglieder, an der Be
schlussfassung teilnehmen. Abwesende Mitglieder die durch ein in der Sit
zung anwesendes Aufsichtsratsmitglied oder eine andere gemäß Abs. (5)
teilnehmende Person schriftliche Stimmabgaben einreichen lassen, neh
men an der Beschlussfassung teil. Die Teilnahme ist auch per Videokonfe
renz möglich.

(5) An den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse kann der Vor
stand mit beratender Stimme teilnehmen. Ferner können Personen, die
dem Aufsichtsrat nicht angehören, an Stelle von verhinderten Aufsichts
ratsmitgliedern teilnehmen, wenn diese sie hierzu schriftlich ermächtigt ha
ben.

(6) Der Vorsitzende — im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter — leitet
die Sitzungen des Aufsichtsrats und bestimmt die Reihenfolge der Ver
handlungsgegenstände sowie die Art der Abstimmung.

(7) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die
vom Aufsichtsratsvorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen
ist.

§ 14 Besch‘ussfassung und Willenserklärung des
Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abge
gebenen Stimmen, soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt.
Stimmenthaltungen werden bei der Feststellung des Abstimmungsergeb
nisses nicht mitgezählt.

(2) Eine auf Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzendenden erfolgende Be
schlussfassung oder Stimmabgabe ist zulässig, wenn kein Aufsichtsrats
mitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestim
menden angemessenen Frist widerspricht; § 14 Abs. 3 gilt entsprechend.
Die Niederschrift über schriftlich, telegraphisch, fernmündlich, fernschriftlich
(Telefax) oder per E-Mail gefasste Beschlüsse hat der Vorsitzende des
Aufsichtsrats zu unterzeichnen und sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedern zu
zuleiten.
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(3) Der Vorsitzende ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des
Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärungen im Namen des Aufsichts
rats abzugeben und entgegenzunehmen.

§ 15 Vergütung des Aufsichtsrats

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten außer dem Ersatz ihrer Auslagen und
den Vorteilen aus einer von der Gesellschaft auf ihre Rechnung für die Mitglieder
des Aufsichtsrats zu marktkonformen und angemessenen Bedingungen abge
schlossenen Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung nach Ablauf der or
dentlichen Hauptversammlung eine zahlbare jährliche Vergütung, die durch
Hauptversammlungsbeschluss festgelegt wird und so lange gilt, bis ein neuer
Hauptversammlungsbeschluss dazu gefasst wird. Der Vorsitzende des Aufsichts
rats erhält die doppelte Vergütung. Bei unterjährigen Veränderungen im Auf
sichtsrat wird die Vergütung jeweils zeitanteilig gewährt. Die Umsatzsteuer wird
von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt
sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und
dieses Recht auszuüben.

~ 16 Verschwiegenheitspflicht der
Aufsichtsratsmitglieder

(1) Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im
Aufsichtsrat bekannt geworden sind, haben die Aufsichtsratsmitglieder —

auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt — Stillschweigen zu bewahren.
Bei Sitzungen des Aufsichtsrats anwesende Personen, die nicht Aufsichts
ratsmitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpflichten.

(2) Beabsichtigt ein Aufsichtsratsmitglied — auch nach dem Ausscheiden aus
dem Amt -‚ vertrauliche Angaben, Geheimnisse oder Informationen von
denen nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, dass es sich um vertrauliche
Angaben oder Geheimnisse handelt, an Dritte weiterzugeben, so hat er
dies dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dem Vorstand unter Be
kanntgabe des Empfängers zuvor schriftlich mitzuteilen und diesen Gele
genheit zur Stellungnahme zu geben, ob die Weitergabe der Information
mit Abs. (1) vereinbar ist.

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied hat im Falle seines
Ausscheidens aus dem Amt sämtliche in seinem Besitz befindlichen ver
traulichen Unterlagen der Gesellschaft an den Vorsitzenden des Aufsichts
rats auszuhändigen.

23.05.2022 / nagel SBF KapErh 05/2022 / Satzungsneufassung 05-23-2022



Seite 9 HECKSCHEN & VAN DE LOO Notare

V. Die Hauptversammlung

~ 17 Ordentliche und außerordentliche
Hauptversammlung

(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate
eines jeden Geschäftsjahres statt.

(2) Sie beschließt insbesondere über die die Entlastung des Vorstands und
des Aufsichtsrats, die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl eines
Abschlussprüfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die
Feststellung des Jahresabschlusses.

(3) Außerordentliche Hauptversammlungen sind in den durch Gesetz bestimm
ten Fällen sowie dann einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es
erfordert.

~ 18 Einberufung der Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder durch die in den ge
setzlich vorgeschriebenen Fällen hierzu Berechtigten einberufen.

(2) Die Hauptversammlung findet nach Wahl des einberufenden Organs am
Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse, einer
deutschen Stadt mit mindestens 100.000 Einwohnern oder im Umkreis von
50 km einer dieser Orte statt. Der Ort wird in der Einberufung bestimmt.

(3) Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu
dessen Ablauf sich die Aktionäre anzumelden haben, einzuberufen; dabei
sind der Tag der Bekanntmachung und der Tag des Ablaufs der Anmelde
frist nicht mitzurechnen.

§ 19 Voraussetzungen für die Teilnahme und die
Stimmrechtsausübung

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm
rechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig in Text
form (~ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet ha
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ben. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme
an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm rechts nachzuwei
sen. Hierzu reicht ein in Textform (~ 126 b BGB) erstellter besonderer
Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der
Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der
Hauptversammlung zu beziehen. Anmeldung und Nachweis müssen der
Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse min
destens sechs Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag der Ver
sammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. Die Gesell
schaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des
Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird die
ser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesell
schaft den Aktionär zurückweisen.

(2) Bei Fristen und Terminen, die von der Hauptversammlung zurück berech
net werden, ist der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verle
gung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf einen
zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Be
tracht. Die §~ 187 bis 193 des BGB sind nicht entsprechend anzuwenden.

(3) Das Stimmrecht kann nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Der Bevollmächtigte kann
auch ein von der Gesellschaft benannter weisungsgebundener Stimm
rechtsvertreter sein. Die Gesellschaft kann bestimmen, dass Vollmachten
nicht nur in Textform, sondern auch per Telefax oder mittels elektronischer
Medien erteilt werden können, und die Art der Erteilung im Einzelnen re
geln. Die Einzelheiten für die Erteilung von Stimmrechtsvollmachten wer
den zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung den Aktionä
ren bekannt gegeben oder den Aktionären auf eine in der Einladung zur
Hauptversammlung bekannt gegebenen Weise zugänglich gemacht.

§ 20 Versammlungsleitung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichts
rats oder ein anderes durch den Aufsichtsrat zu bestimmendes Aufsichts
ratsmitglied. Ubernimmt kein Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz, so ist der
Leiter der Versammlung durch die Hauptversammlung zu wählen.

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, in
der die Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Art und
Form der Abstimmung.

(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht für den
ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte
oder für einzelne Redner zeitlich angemessen zu beschränken.
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§ 21 Stimmrecht und Beschlussfassung

(1) Je eine Stückstammaktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt,
sobald die gesetzliche Mindesteinlage auf die Aktie geleistet ist.

(2) Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit
der abgegebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich
ist, mit der Mehrheit des bei der Beschlussfassung auf die vertretenen
stimmberechtigten Stückaktien enifallenden Betrages des Grundkapitals,
soweit nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend eine größere Mehrheit
erfordert. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleich
heit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(3) Insbesondere für die Beschlussfassung über

a) die Vornahme einer Satzungsänderung, mit Ausnahme einer Ände
rung des Gegenstandes des Unternehmens,

b) eine ordentliche Kapitalerhöhung, bei der das Bezugsrecht der Aktio
näre nicht ausgeschlossen wird, oder

c) die Ausgabe von Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen und die
Gewährung von Genussrechten, bei der das Bezugsrecht der Aktio
näre nicht ausgeschlossen wird,

genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(4) Wird bei Wahlen eine Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen im
ersten Wahlgang nicht erreicht, findet eine engere Wahl unter denjenigen
Personen statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmen-
gleichheit auch im zweiten Wahlgang entscheidet das Los.

(5) Die Hauptversammlung kann sich mit einer Mehrheit von 75 % der abge
gebenen Stimmen eine Geschäftsordnung geben. Zur Aufhebung der Ge
schäftsordnung genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

VI. Jahresabschluss, Ermittlung und Verwendung des

Bilanzgewinns

§ 22 Geschäftsjahr und Gewinnermittlung

(1) Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum darauffolgenden 31. De
zember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfge
schäftsjahr, das mit der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister
beginnt und am 31. Dezember endet.
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(2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß den gesetzlichen
Regelungen aufzustellen, falls erforderlich zu prüfen und festzustellen.

~ 23 Gewinnverwendung

(1) Über die Verwendung des Bilanzgewinns beschließt die Hauptversamm
lung.

(2) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien
gemäß § 60 Abs. 3 AktG abweichend beschlossen werden.

(3) Soweit Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss feststellen sind sie
ermächtigt, den gesamten Jahresüberschuss abzüglich des für die Aus
schüttung einer Dividende von 4 % erforderlichen Betrages in andere Ge
winnrücklagen einzustellen.

(4) Die Hauptversammlung kann auch eine Sachausschüttung beschließen.

VII. Schlussbestimmungen

§ 24 Satzungsänderungen

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung be
treffen, insbesondere auch Anderungen der Angaben über das Grundkapital ent
sprechend dem jeweiligen Umfang der Kapitalerhöhungen aus bedingtem und
genehmigtem Kapital, zu beschließen.

§ 25 Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im elektroni
schen Bundesanzeiger, soweit nicht das Gesetz im Einzelfall etwas ande
res bestimmt.

(2) Informationen können an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Ge
sellschaft auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. Die
Ubermittlung der Mitteilung nach §~ 125, 128 AktG wird auf dem Weg der
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elektronischen Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist — ohne das
hierauf ein Anspruch besteht — berechtigt, Mitteilungen auch in Papierform
zu versenden.
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